
AUS DEM HAUPTAUSSCHUSS 

Die Gestaltung des Weiterbil­
dungsbereichs ist vorrangig als 
eine öffentliche Aufgabe anzuse­
hen. Die Weiterbildung muß sich 
endlich zu einem gleichberechtig­
ten Bereich des Bildungswesens 
entwickeln. Hierzu sind entspre­
chende Rahmenbedingungen zu 
schaffen, die allen Bevölkerungs­
gruppen Teilnahmechancen er­
öffnen. 

In der beruflichen Weiterbildung 
ist die bestehende Kompetenz des 
Bundes zu wahren und auszubau­
en. Der Bund muß vor allem zustän­
dig sein für Anerkennung und Er­
laß von Weiterbildungsberufen so­
wie die Zulassung von Weiterbil­
dungsstätten. Durch geeignete 
Maßnahmen ist ein ausreichendes 
Weiterbildungsangebot zu gewähr­
leisten. 

Die Bundesanstalt für Arbeit muß 
stärker als bisher die Aufgaben er­
füllen, die sich nach wie vor aus § 2 
AFG ergeben. Insbesondere han­
delt es sich um die Finanzierung 
von Maßnahmen 
e zur Verhinderung von Arbeitslo­

sigkeit und unterwertiger Be­
schäftigung sowie eines Man­
gels an Arbeitskräften, 

e zur Sicherung und Verbesse­
rung beruflicher Beweglichkeit, 
zur Vermeidung, zum Ausgleich 
oder zur Beseitigung nachteili­
ger Folgen, die sich für die Er­
werbstätigen aus der techni­
schen Entwicklung oder aus 
dem wirtschaftlichen Struktur­
wandel ergeben können, 

e zur Verbesserung der Struktur 
der Beschäftigung nach Gebie­
ten und Wirtschaftszweigen, 

e zur beruflichen Eingliederung 
körperlich, geistig oder seelisch 
Behinderter, 

e zur Überwindung des ge­
schlechtsspezifischen Ausbil­
dungsstellen- und Arbeitsmark­
tes, 

e zur beruflichen Eingliederung 
älterer und anderer Erwerbstä­
tiger, deren Unterbringung auf 
dem Arbeitsmarkt erschwert ist. 

Neben der präventiven Förderung 
(Qualifizieren statt Entlassen) und 
der Re-Integration von Langzeitar­
beitslosen ist eine dritte Gruppe in 
den Mittelpunkt der AFG-Förde­
rung zu rücken: junge Arbeitneh­
mer bis 30 Jahre ohne Berufsausbil­
dung. 

Bund, Länder und Gemeinden soll­
ten ausschließlich gemeinnützige 
Träger finanziell fördern, die Plura­
lität und Wettbewerb durch ziel­
gruppenspezifische Arbeit, unter­
schiedlichen Akzentsetzungen und 
Qualität der Angebote gerecht 
werden. Gemeinnützige Träger­
schaft ist am besten geeignet, bis­
her benachteiligte und ausge­
grenzte Bevölkerungsgruppen bei 
der Angebotsstruktur zu berück­
sichtigen. Die öffentliche Förde­
rung muß sich auf die Investitionen 
und Maßnahmen der gemeinnützi­
gen Träger erstrecken sowie auf 
eine Abdeckung der Personalko­
sten auf der Basis tarifvertraglicher 
Regelungen. 

Minderheitsvotum der Gruppe 
der Beauftragten der Arbeitgeber zum Entwurf 
des Berufsbildungsberichts 1990 

I. 
1989 wurde bundesweit die seit 
langem beste Ausbildungsbilanz 
erreicht. Dies zeigen die Daten der 
Berufsberatungsstatistik der Bun­
desanstalt für Arbeit sowie die von 
den zuständigen Stellen registrier­
ten neu abgeschlossenen Ausbil­
dungsverträge. Das Gesamtange­
bot an Ausbildungsstellen ist um 
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ll,l % höher als die Gesamtnach­
frage. 

Auch regional hat sich die Situation 
überall verbessert. Nur noch in 12 
Arbeitsamtsbezirken war Ende 
September 1989 die Zahl der noch 
nicht vermittelten Bewerber höher 
als die gemeldeten unbesetzten 
Stellen (Vorjahr 34). 

In zahlreichen Berufsbereichen 
und insbesondere in den südlichen 
Regionen hat sich der Nachwuchs­
mangel verschärft. Auch in den 
Dienstleistungsberufen gab es 
erstmals einen leichten Überhang 
gemeldeter Stellen, dies gilt aller­
dings noch nicht für die Bürobe­
rufe. 

1990 ist aufgrund der demographi­
schen Entwicklung und des Bil­
dungsverhaltens der Jugendlichen 
sowie der Berufswahlvorstellungen 
mit noch größeren Schwierigkeiten 
bei der Nachwuchsgewinnung ins­
besondere im gewerblich-techni­
schen Bereich und einzelnen 
Dienstleistungszweigen zu rech­
nen. Die Unternehmen werden da­
her ihre Bemühungen zur Aus­
schöpfung des vorhandenen Nach­
wuchspotentials weiter intensivie­
ren und ihre Werbung für die be­
triebliche Ausbildung verstärken. 

II. 
l. Die Wirtschaft bekräftigt die Auf­
fassung der Bundesregierung, daß 
sich das duale System in den 20 
Jahren des Bestehens des BBiG 
quantitativ und qualitativ gefestigt 
und bewährt hat. Der Qualifika­
tionsstand in der Bundesrepublik 
war noch nie so hoch wie derzeit. 
Auch für die Zukunft gilt es, diesen 
Stand zu halten und - wo möglich 
- weiter zu verbessern. Dazu ge­
hört, daß die Attraktivität, insbe­
sondere die Beschäftigungs- und 
Entwicklungsperspektiven dieses 
Ausbildungssystems den Jugendli­
chen noch stärker verdeutlicht 
werden. 

Hierzu gehören auch die Maßnah­
men zur Herstellung der Gleich­
wertigkeit von beruflicher und all­
gemeiner Bildung. 

2. Die Beauftragten der Arbeitge­
ber begrüßen, daß die Bundesre­
gierung am Grundsatz des BBiG, 
nämlich der vollen Berufsfähigkeit 
als Ziel der Ausbildung, festhält 
und allen Forderungen nach einer 
Entspezialisierung der Ausbildung 
in Richtung sog. Grundberufe eine 
klare Absage erteilt, weil damit die 
entscheidenden Qualifikationsvor­
teile unseres Ausbildungssystems 
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verlorengingen. Gerade die immer 
wichtiger werdenden fachüber­
greifenden Qualifikationen können 
nur im konkreten Arbeitsvollzug er­
worben werden. In diesem Zusam­
menhang stimmt die Wirtschaft der 
Bundesregierung zu, daß mit dem 
Abschluß der Ausbildung die Qua­
lifizierungsphase keineswegs be­
endet ist. Sie hält eine Neubestim­
mung des Verhältnisses von Aus­
und Weiterbildung aber nicht für 
nötig. 

3. Die Binnendifferenzierung der 
Ausbildungsberufe im dualen Sy­
stem gewährleistet ein Ausbildungs­
angebot, das sowohl Neigung und 
Begabung der Jugendlichen ent­
spricht als auch dem differenzier­
ten Bedarf der Wirtschaft. Lei­
stungsstarken Jugendlichen wer­
den Zusatzqualifikationen angebo­
ten und für lernschwache Jugendli­
che alle Ausbildungsmöglichkeiten 
- dort, wo Bedarf besteht, auch 
durch Schaffung entsprechender 
Ausbildungsberufe - ausgeschöpft. 

Die Überlegungen des Bundesbil­
dungsministers zur Begabtenförde­
rung in der beruflichen Bildung 
werden grundsätzlich begrüßt, da 
sie zur Stärkung der Attraktivität 
der beruflichen Bildung im Ver­
gleich zu anderen Bildungsberei­
chen beitragen. 

4. Bei der Neuordnung und Moder­
nisierung von Ausbildungsordnun­
gen muß das Konsensprinzip 
grundsätzlich beibehalten werden. 
Dies setzt allerdings Kompromißfä­
higkeit und -bereitschaft bei allen 
Beteiligten voraus, die vielfach be­
reits zur Beschleunigung führen 
können. 

5. Die Berufsschule ist ein wesentli­
cher Partner im dualen System bei 
der Qualifizierung der Jugendli­
chen. In Zukunft wird es darauf an­
kommen, die Berufsschulen in der 
Bildungspolitik nicht zu vernachläs­
sigen und 
- die Situation an den Berufsschu­

len weiter zu verbessern, 
- einem absehbaren Lehrerman­

gel rechtzeitig gegenzusteuern, 
- den Unterricht auf die neuen 

Anforderungen auszurichten. 
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Dazu muß auch die Lehrerweiter­
bildung beitragen. 

6. Die Wirtschaft unterstreicht, daß 
sich die berufliche Weiterbildung 
in den 80er Jahren positiv ent­
wickelt hat. Die Untersuchung des 
IW belegt, daß die Betriebe 1987 
26,2 Mrd. DM in die Weiterbildung 
ihrer Mitarbeiter investiert haben. 
Nach den Ergebnissen der Erhe­
bung des Kuratoriums der Deut­
schen Wirtschaft für Berufsbildung 
hat sich die Teilnehmerzahl in der 
überbetrieblichen Weiterbildung 
1988 auf 1,32 Millionen erhöht. 

Die Entwicklung des beruflichen 
Weiterbildungsangebots und der 
Weiterbildungsbereitschaft ent­
spricht den Erfordernissen des 
wirtschaftsstrukturellen und techni-

. sehen Wandels. Demgemäß be­
grüßen es die Beauftragten der Ar­
beitgeber, daß der Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft den 
Marktcharakter beruflicher Wei­
terbildung als Leitlinie für staatli­
ches Handeln in der Weiterbil­
dungspolitik ansieht. Demgemäß 
muß die Vielfalt und Pluralität der 
Träger und Angebote gesichert 
bleiben. Gleichzeitig gehört dazu 
die Förderung der Weiterbildung 
im Rahmen der arbeitsmarktpoliti-

sehen Aufgabenstellung und Ver­
antwortung der Bundesregierung. 
Die Intensivierung und Fortführung 
der Weiterbildungspolitik des Bun­
des in diesem Rahmen wird von 
der Wirtschaft ausdrücklich gutge­
heißen. 

7. Das duale System genießt in der 
Europäischen Gemeinschaft hohes 
Ansehen, das in Zukunft zu erhal­
ten ist. Eine qualifizierte Berufsaus­
bildung ist ein wesentlicher Beitrag 
zur Mobilität der Arbeitnehmer im 
Europäischen Binnenmarkt. Sie 
sollte durch das Weiterlernen von 
Fremdsprachen während der Aus­
bildungsphasen und durch Alls­
tauschprogramme zwischen den 
Partnerländern für Auszubildende 
und junge Berufstätige gefördert 
werden. 

8. Die berufliche Integration der 
Aussiedler wird durch Aus- und 
Weiterbildung weiter verbessert. 
Für Übersiedler werden vermehrt 
Weiterbildungsmaßnahmen zur 
Anpassung an den technischen 
und wirtschaftlichen Stand in der 
Bundesrepublik angeboten. Zur 
notwendigen Anpassung der Aus­
bildung in der DDR ist die Wirt­
schaft bereit, entsprechende Hil­
fen zu leisten. 

Stellungnahme des Hauptausschusses des 
Bundesinstituts für Berufsbildung zum Aktions­
programm der Europäischen Gemeinschaft 
zur Förderung der beruflichen Weiterbildung 
(FORCE) vom 8. Februar 1990 

A. Zum Inhalt des Programment­
wurfs: 

l. Der Hauptausschuß des Bun­
desinstituts für Berufsbildung 
begrüßt, daß 
(1) das Aktionsprogramm ein 
gemeinsames europäisches 
Weiterbildungsverständnis för­
dern will. Die in ihm zum Aus­
druck kommenden allgemei­
nen Grundsätze können eine 
Basis für konvergente Ziele der 
Weiterbildungspolitik in den 
Mitgliedstaaten schaffen; 

(2) das Programm 

e als zentrales Ziel die Verbes­
serung der Zugangsmöglich­
keiten zur Weiterbildung, 
insbesondere für Un- und 
Angelernte, und die Verant­
wortlichkeit des Staates, der 
Unternehmen und der So­
zialpartner, 

e die Weiterbildung als Ge­
genstand des sozialen Dia­
logs und als Aufgabe der So­
zialparteien betont; 
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